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Aufgefordert, zu dem Entwurf eines Bundesgesetzes über die Aus
übul1g der Psychotherapie (Psychotherapiegesetz) Stellung zu neh
men, erlauben wir uns, folgendes mitzuteilen: 

Allgemein gesprochen deckt dieser Entwurf (BI<A GZ 61.103/51-
VI/13/89) alle Forderungen ab, die der österreichische Verein für 
Individualpsychologie vertritt und auch im Dachverband österrei
chischer Psychotherapeutischer Vereinigungen geltend machte. 
Insbesondere die Festschreibung des interdisziplinären Ansatzes 
der Psychotherapie durch eine offene zugangsregelung sowie die 
Beschreibung des Tätigkeitsfeldes und die Qualifikation sind seit 
al tersher Anliegen des Vereines. 
Die Ausbildung deckt sich weitestgehend mit dem OJrriculum in 
unserem Verein und die Zusammenarbeitsregelung mit den j ahrelan
gen Gepflogenheiten unserer Mitglieder. 
Einzelne Punkte des Entwurfes wie z.B. § 15, Abs. 1, bei dem wir 
zu bedenken geben, daß alle in einer Psychotherapie stattfinden
den Interaktionen vertraulicher Natur sind und daher der Ver
schwiegenheit unterliegen, bedürfen noch einer Klarstellung, 
weshalb wir ersuchen, dem Verein noch Gelegenheit zu geben, diese 
vor der I.etzfassung in einem persönlichen Gespräch vorzubringen. 
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